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132 Bernhard Koßmann . Kap . II . Steinkonstruktionen.

Erfolgt die Biegung der Achse entsprechend der Kreisform , so erhalten wir wagerecht-
ringförmige , sowie schraubenförmig - ansteigende Ringtonnen »Schnecken¬
gewölbe « (z. B. Tonnengewölbe als Decke in Treppenhäusern mit Wendeltreppe oder
Wendelrampe ).

Ferner ist für die Konstruktion der Tonnengewölbe die Richtung ihrer Stirnflächen
zur Gewölbeachse von Belang . Im einfachsten Fall ist dieselbe »normal «, d. h. die
Stirnflächen bilden mit der Gewölbeachse nach jeder Richtung rechte Winkel . Eine
oder beide Stirnflächen können sich aber auch in irgend einer schrägen Lage zur Ge¬
wölbeachse befinden.

§ 59 . Anlage der Tonnengewölbe in Gebäuden . Die Annahme der Tonne
als Gewölbeform empfiehlt sich besonders für lange , schmale Räume , deren Längsrich¬
tung dann zur Gewölbeachse wird . Tonnen werden bei rechteckigem Grundriß über die

Abb . 299 bis 302. Überdecknng eines rechteckigen Raumes mit 2 Haupt - und 2 Hilfstonnen.

kürzere der beiden Lichtweiten gewölbt , um möglichst geringe Spannweite zu erhalten.
Der Einfachheit wegen bezeichnet man die Anordnung von Tonnengewölben in Grund¬
rißzeichnungen durch einwärts umgeklappte Bogen an ihren Stirnenden , die zugleich
den »Stich «, d. h . die Pfeilhöhe des Gewölbes angeben (s. Abb . 142, S. 103).



§ 59- Anlage der Tonnengewölbe in Gebäuden . § 60. Ausführung von Tonnengewölben . 133

In großen Räumen , bei denen die Anlage einer einzigen Tonne im Hinblick auf
die bedeutende Spannweite zu Bedenken Anlaß gibt , können zwei Quertonnen angelegt
werden nach Teilung des Raumes etwa durch einen Gurtbogen , der als Mittel-Widerlager
der beiden Tonnen dient . Wo ein solcher Gurtbogen aber den zu überwölbenden
Raum störend beengen würde , zieht man andere Konstruktionen vor , wie die Anlage von
einem oder mehreren Pfeilern , die als Träger von quer zu den beiden Tonnen ge¬
richteten Hilfstonnen dienen . Die Abb . 300 zeigt , links : von oben gesehen , rechts : von
unten her , die Überwölbung eines rechteckigen Raumes mit 2 Haupttonnen unter Annahme
von 1 Mittel- und 2 Seitenpfeilern , auf denen gleichzeitig 2 Hilfstonnen , »Stichkappen«
genannt, ruhen.

Liegen die Scheitellinien der Hilfstonnen , in dem gleichen Horizont wie diejenigen
der Haupttonnen , so entstehen Kreuzgewölbe.

§ 60 . Ausführung von Tonnengewölben . In § 44 war im allgemeinen von
den Bruchfugen der Wölbungen die Rede . Bei Tonnengewölben nach Halbkreisform

Abb . 303 u. 304. Mittel , um den Gewölbeanfängern möglichste Festigkeit zu verleihen.

tritt, wenn sie zu schwach für die Eigenlast oder für die ihnen zugemutete Nutzlast sind,
nach Abb . 150 eine Zerstörung derselben in der Weise ein, daß an den Stellen b und d
(in etwa § der Gewölberückenhöhe , entsprechend einem Winkel der Fuge zur Kämpfer¬
ebene von 45 bis 500) die Fugen sich öffnen. Während hierbei die Gewölbestücke ab
und de auf der Kämpferebene um a und e nach auswärts gekippt werden , öffnet sich
die Fuge bei c, die Scheitelfuge , einwärts und die Gewölbestücke bc und cd fallen
abwärts — das Gewölbe stürzt ein.

Um gegen solche Gefahr aufzukommen ist den Gewölbeanfängern möglichste
Festigkeit zu verleihen ; Mittel hierfür sind:

Ausführung von Wölbungswiderlagern über Kämpferhöhe durch Über¬
kragung (s. § 56, S. 130),

Verstärkung der Gewölbeanfänger (s. Abb . 253, S. 123),
Belastung der Gewölbeanfänger durch Mauerwerk oder Beton , bzw . Mörtel¬

gußgemäuer (s. Abb . 176, S. 110).
Diese Anordnungen finden vielfach gleichzeitig und meistens entsprechend Abb . 303

Verwendung ; zuverlässiger jedoch ist die in Abb . 304 dargestellte Konstruktion.
Für gedrückte Gewölbe gilt das eben Ausgeführte in erhöhtem Maße.
Dem Wölbungsmantel einer Tonne gibt man in Wohnhausbauten , wo sie einen Fuß¬

boden zu tragen haben , unter Voraussetzung normaler Nutzlasten:


	Seite 132
	Seite 133

